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Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft besetzt, manch-
mal haben Eltern und Schülerschaft gemeinsam die 
eine Hälfte der Sitze, die Lehrkräfte die andere und 
in einige Bundesländern haben die Lehrerinnen und 
Lehrer die absolute Mehrheit. Die Mitglieder werden 
von den jeweiligen Gruppen gewählt. Auch hier ist 
wieder die Schulleiterin oder der Schulleiter mit dem 
Vorsitz betraut.

Schulsozialarbeit
Dieser Arbeitsbereich, den es nicht obligatorisch 
an Schulen gibt, kann ein wichtiges pädagogisches 
Scharnier zwischen der Schule und dem sie umge-
benden Gemeinwesen darstellen. Damit ist er bei 
den Bemühungen, die Schule weiter für ihr soziales 
Umfeld zu öffnen, ein wichtiger Faktor. Die Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter arbeiten 
überwiegend an der Schule, sind selbst aber Teil der 
Jugendhilfe.

Förderverein
Viele Schulen erfreuen sich der wirksamen Unter-
stützung durch einen eigenen Förderverein, der 
Vorhaben wie z. B. die Ausstattung von Klassenzim-
mern, die Förderung sozial benachteiligter Schü-
lerinnen und Schüler oder die Durchführung von 
Veranstaltungen finanziell und/oder organisatorisch 
unterstützt.

Ein engagierter Förderverein übernimmt auch orga-
nisatorische Aufgaben und stößt mitunter verschie-
dene Projekte an (z. B. Mittagstisch, Öffentlichkeits-
arbeit, Schülercafe). Ein frühzeitiges Gespräch mit 
der Vereinsleitung kann weitere Möglichkeiten in der 
Planung und Durchführung eines Ganztagsschulan-
gebotes eröffnen.

Schulämter
Die Schulämter, z. B. eines (Land-)Kreises oder 
eines Regierungsbezirkes, sind Einrichtungen der 
Schulaufsicht. Sie bündeln unter anderem organisa-
torisch die verschiedenen Schularten einer Region 
und tragen für deren Beratung und die Fortbildung 
der Lehrkräfte Sorge. Hier sind die sogenann-
ten Schulräte tätig. Über Rundschreiben und bei 
Schulleiter/-innentagungen geben die Schulämter 
ihre Informationen an die Schulleitungen und die 
Lehrkräfte weiter. Durch die Schulämter können un-
ter Umständen auch Informationen über Angebote 
außerschulischer Veranstalter veröffentlicht werden.

Schulverwaltungsämter
Von den Schulämtern sind die Schulverwaltungs-
ämter beim Schulträger zu unterscheiden. Anders 
als die Schulämter sind sie für die äußeren Schul-
angelegenheiten zuständig. Insbesondere bei den 
Landkreisen besteht aber gelegentlich die verwir-
rende Situation, dass die Ämter gleichzeitig Schul-
amt (z. B. für die Grund- und Hauptschulen in ihrem 
Gebiet) und Schulverwaltungsamt (für ihre eigenen 
Schulen, z. B. die Berufsschulen) sind.
Auf der Ebene der Schulträger gibt es meist – in eini-
gen Ländern auch obligatorisch – Schulausschüsse 
der Stadt- bzw. Gemeinderäte oder der Kreistage. 
Sie sind das politische Organ der kommunalen 
Selbstverwaltung zur Regelung der äußeren Schul-
angelegenheiten, während die inneren Angelegen-
heiten dem Bundesland, also den Regierungen und 
Landtagen vorbehalten sind.

Schulleiter/-innentagung
In regelmäßigen Abständen treffen sich die Schullei-
tungen eines bestimmten Gebietes und einer Schul-
art zu sogenannten Schulleiter/-innentagungen. Hier 
werden die auftretenden überörtlichen Probleme – 
meist organisatorischer Art – von Schulen/Schularten 
erörtert, Vorgehensweisen bei bestimmten Sachver-
halten wie beispielsweise Hitzefrei, schulfreie Tage 
oder Kooperationen zwischen Schulen abgestimmt, 
über anstehende Veränderungen informiert usw. 

Wer bei der Schulleiter/-innentagung über 
Vorhaben oder Angebote wie den Schulsani-
tätsdienst oder „Lehrgänge über medizinische 
Erstversorgung mit Selbsthilfeinhalten für Ju-
gendliche an Schulen“ informieren kann, er-
reicht mit einer einmaligen Präsentation z.  B. 
alle Schulleitungen der Gymnasien, Real-
schulen, Grund- und Hauptschulen oder För-
derschulen einer bestimmten Region. Sollte 
es in diesem Gremium noch eine weitere Per-
son geben, die das Angebot positiv bestätigt, 
wird sehr wahrscheinlich ein weiterführendes 
Interesse geweckt werden können und Nach-
frage entstehen.

Übersicht: Gremien als Weg in die Schule1

1]  Entnommen der Jugendrotkreuz-Arbeitshilfe  „Kooperation mit Ganztagsschulen“ , Berlin 2005
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ah-01.pdf)

Fortbildungen für Lehrkräfte/Referendarinnen 
und Referendare
Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte/Referen-
darinnen und Referendare finden auf verschiedenen 
Ebenen, d. h. schulintern, regional oder überregi-
onal, zu unterschiedlichen Themen und Fragestel-
lungen, meist schulart- und fachbezogen, statt. Die 
Veranstaltungen werden primär vom Schulbereich 
selbst, aber auch von Kirchen und anderen Institu-
tionen z. B. dem Jugendherbergswerk, dem Deut-
schen Roten Kreuz oder dem Volkshochschulver-
band angeboten.

Bei solchen Veranstaltungen kann dann zielgruppen-
orientiert und meist mit Präsenz einer Verbandsver-
treterin bzw. eines Verbandesvertreters über Ange-
bote und Vorhaben informiert werden.

Zusammenfassung
Wer seine Zielgruppe und die oben genannten Zu-
gänge in die Schule kennt, der kann zielstrebig, 
adressatenbezogen und dadurch erfolgreicher im 
schulischen Raum agieren. Er sollte aber berück-
sichtigen, dass in der Regel alle Vorhaben an Schu-
len einen sehr großen zeitlichen Vorlauf benötigen. 
Der kürzeste und erfolgversprechendste Zugang in 
die Schule ist immer die Schulleitung. Alle Kontakte 
in die Schule müssen zumindest mit Wissen, besser 
mit Unterstützung und durch Vermittlung der Schul-
leitung, erfolgen. Von Vorhaben, die an der Schullei-
tung vorbei oder ohne deren Zustimmung geplant 
werden, ist im Interesse aller Beteiligten nur abzu-
raten.

8.1 Der Status der Mitglieder von 
Schulgemeinschaften

Der Status der Schülerinnen und Schüler, die in 
Schulgemeinschaften mitarbeiten, wie die Schul- 
sanitäterinnen und Schulsanitäter sowie die Streit-
schlichterinnen und Streitschlichter, ist – wie im Ka-
pitel DRK-Rechtsgrundlagen mit Bezug zur Schular-
beit beschrieben – in der JRK-Bundesordnung unter 
§ 5.1 Abs. 5 geregelt. Im Folgenden findet sich ein 
Auszug aus der JRK-Ordnung mit den für die Schüle-
rinnen und Schüler relevanten Bestimmungen.

§ 5 Angehörigkeit zum JRK und freie Mitarbeit

5.1 Mitarbeit im JRK
Die Mitarbeit im JRK ist möglich 1.	
- als Angehörige/r des JRK 
- in freier Mitarbeit
Angehörige des JRK nehmen an der Erfüllung 2.	
seiner umfassenden Aufgaben unter Beach-
tung des Ausbildungsstandes sowie ihrer per-
sönlichen Situation teil; die Konzentration auf 
Schwerpunktaufgaben ist möglich.
Freie Mitarbeitende des JRK nehmen unter Be-3.	
achtung des Ausbildungsstandes zeitlich und/
oder inhaltlich begrenzte Aufgaben wahr. Die 
freie Mitarbeit ist nicht an die Mitgliedschaft im 
DRK gebunden.
Freie Mitarbeitende, die im JRK nur vorüberge-4.	
hend tätig sind, haben keine Stimmrechte nach 
6.1 (1) und (2). Sonstige Rechte und Pflichten 
nach Nummer 6 gelten für sie entsprechend.
Die Mitarbeit in JRK-Schulgemeinschaften ist 5.	
grundsätzlich an eine Angehörigkeit zum JRK 
gebunden. Davon abweichend können die Lan-
desverbände festlegen, dass die in den JRK-
Schulgemeinschaften Tätigen freie Mitarbeiten-
de des JRK sind.

Angehörige des JRK zahlen keine Beiträge.6.	

5.2 Beginn der Angehörigkeit zum JRK
Mitglieder des DRK können die Angehörigkeit 1.	
zum JRK bei der jeweiligen JRK-Leitung schrift-
lich beantragen.
Wer sich um die Angehörigkeit zum JRK be-2.	
wirbt, aber noch nicht Mitglied des DRK ist, 
muss gleichzeitig das in der jeweiligen Satzung 
geregelte Aufnahmeverfahren für eine DRK-Mit-
gliedschaft durchlaufen. Die Angehörigkeit zum 
JRK erfolgt erst nach Erwerb der DRK-Mitglied-
schaft.
Für junge Menschen innerhalb des DRK im Alter 3.	
bis zu 16 Jahren besteht in jedem Fall die Ange-
hörigkeit zum JRK.

5.3 Gleichzeitige Tätigkeit in mehr als einer  
Gemeinschaft
Bei Angehörigen des JRK oder freien Mitarbeitenden 
im JRK, die gleichzeitig in weiteren Gemeinschaften 
tätig sein möchten, ist hierüber Einvernehmen mit 
den jeweiligen Gemeinschaftsleiterinnen und Ge-
meinschaftsleitern zu erzielen. Gemeinsam ist zu 
vereinbaren, welche Gemeinschaftsleitung feder-
führend für die/den Angehörige/n der Gemeinschaft 
oder die frei Mitarbeitenden zuständig sein soll. Die 
Mitwirkung in Einsatzformationen ist zu regeln.

5.4 Beendigung der Angehörigkeit zum JRK
Die Angehörigkeit zum JRK endet durch:  1.	
- Austritt aus dem JRK 
- Austritt aus dem DRK 
- Ausschluss aus dem DRK 
- Vollendung des 27. Lebensjahres
Frauen und Männer in Leitungsämtern und für 2.	
bestimmte Aufgaben erforderliche Fachkräfte 
können über das Alter von 27 Jahren hinaus An-
gehörige des JRK bleiben. 

8. Anhang
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§ 6 Rechte und Pflichten
In Ergänzung der Bestimmungen in Nummer 1 werden 
die Rechte und Pflichten der Angehörigen des JRK 
wie folgt festgelegt:

6.1 Rechte
Angehörige des JRK besitzen Stimmrecht in der 1.	
Gemeinschaftsversammlung des JRK.
Ein Stimmrecht sollen Angehörige des JRK in wei-2.	
teren Gremien des DRK mit 14 Jahren erhalten.
Sie haben Anspruch auf schriftliche Bestätigung 3.	
geleisteter Dienste und erworbener Ausbildung.
Sie haben Anspruch auf Erstattung notwendiger 4.	
Auslagen, die durch die Erfüllung von Rotkreuzauf-
gaben entstanden sind.
Ihnen steht ferner ein Anspruch auf Ersatz von im 5.	
Dienst entstandenen Schäden an solchen persön-
lichen Gegenständen zu, die für den Einsatz erfor-
derlich und angewiesen sind, sofern der Schaden 
selbst nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit verursacht wurde.
Sie haben Anspruch auf Dienstbefreiung (Urlaub) 6.	
in begründeten Fällen. Die Dauer und weitere Ein-
zelheiten sind mit der zuständigen Leitungskraft 
abzusprechen.
Sie haben Anspruch auf Einsicht in ihre Personal-7.	
akten und das Recht, sich zu Eintragungen zu  
äußern.

6.2 Pflichten
Die Angehörigen des JRK sind verpflichtet, wäh-1.	
rend des Dienstes den Weisungen der vorgesetz-
ten Leitungskräfte Folge zu leisten.
Sie sind verpflichtet, die freiwillig übernommenen 2.	
Dienste verbindlich und regelmäßig zu leisten. 
Sollte die Ableistung aus persönlichen Gründen 
im Einzelfall nicht möglich sein, ist, wer der Ge-
meinschaft angehört, verpflichtet, dies unverzüg-
lich der zuständigen Leitungskraft mitzuteilen.
Im Einsatz ist die bereitgestellte Schutzbekleidung 3.	
zu tragen.
Dienst- und Einsatzkleidung sowie Geräte und 4.	
Fahrzeuge sind pfleglich zu behandeln und stets 
einsatzbereit zu halten.
Sie sind verpflichtet, sich entsprechend der aus-5.	
geübten oder vorgesehenen Tätigkeit aus-, fort- 
und weiterzubilden. Die Angehörigen können an 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, 
die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
ausgeübten oder vorgesehenen Tätigkeit stehen, 
im Einvernehmen mit der zuständigen Gemein-
schaftsleitung teilnehmen.

8.2 Mindeststandards Schularbeit innerhalb der Schule:  
Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung

Verabschiedet vom JRK-Bundesausschuss in seiner Sitzung vom 11./12. Mai 2007

Ergänzend zu den schon aufgeführten Mindeststandards für Schulsanitätsdienst und Streitschlichtung in der 
innerverbandlichen Betreuung (vgl. Kapitel 5. Innerverbandliche Betreuung von JRK-Schulgemeinschaften,  
S. 18ff.) werden hier nur die Mindeststandards aufgeführt, die für die Schulen als Kooperationspartner gelten.

8.2.1 Schulsanitätsdienst

Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer1

Aufgaben gegenüber den Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern: 
Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung von Schulsanitäterinnen und Schulsanitätern•	
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht sowie Verantwortlichkeit gegenüber Schulsanitäterinnen und •	
Schulsanitätern
Belehrung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter (Schweigepflicht, Datenschutz, rechtliche  •	
Fragen)
Erstellung der Dienstpläne (Eine/r der/die diensthabenden Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter •	
muss mindestens 14 Jahre alt sein.)
Dokumentation und Reflexion von Einsätzen•	
Hilfestellung bei Unsicherheiten rund um den Schulsanitätsdienst bzw. Sicherstellung von Hilfe-•	
leistungen durch andere Lehrkräfte, wenn die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer nicht 
verfügbar ist
Durchführung von teambildenden Maßnahmen•	
Weitergabe von Informationen und Angeboten des JRK•	
Vermittlung oder Sicherstellung der Vermittlung von Grundsätzen und Inhalten des Roten Kreuzes•	
Information der Eltern der Mitglieder der Schulsanitätsdienst-AG über die Kooperation mit dem  •	
Jugendrotkreuz und den daraus entstehenden  Rechten und Pflichten2

Ausstellung einer Bescheinigung, Vermerk im Zeugnis etc. über die Mitarbeit im Schulsanitäts-•	
dienst 	

Aufgaben gegenüber der Schule:
Führen von Anwesenheitslisten•	
Sicherstellen der Bestellung der Verbrauchs- und Übungsmaterialien (Ausstattung gemäß der Vor-•	
gaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes)
Vertretung des Projekts innerhalb der Schule, des Kollegiums und der Schulgremien •	
Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Präsentation beim Tag der offenen Tür, Elterninformation)•	
Gewinnung von Nachwuchs für den Schulsanitätsdienst•	
Kooperation mit der oder dem Sicherheitsbeauftragten	•	

1]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grund-
sätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen, wie z. B. 
außerschulische Fachkräfte, delegieren.

2]  Diese Rechte und Pflichten sind abhängig vom Status der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Landesverband. 
Der Bundesverband empfiehlt die Angehörigkeit im Jugendrotkreuz für alle Schulsanitätsdienst-Mitglieder.
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Aufgaben gegenüber dem Jugendrotkreuz:
Meldung der Zahl der Angehörigen des Schulsanitätsdienstes an den Kreisverband•	
Teilnahme an JRK-Treffen zum Erfahrungsaustausch•	
Kontaktpflege zum Jugendrotkreuz	•	

Empfehlungen in Bezug auf die Aufgaben: 
Begleitung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter bei JRK-Veranstaltungen •	
Akquise weiterer Gelder für den Schulsanitätsdienst•	
Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen•	 1

Werbung für eine Mitgliedschaft der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter im Jugendrotkreuz•	

Empfehlungen in Bezug auf die Qualifikation:
Ausbildung zur Erste-Hilfe-Ausbilderin/ zum Erste-Hilfe-Ausbilder•	 2	

Mindestanforderungen	
Erfolgreicher Abschluss einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (acht Doppelstunden), nicht älter als ein •	
Jahr bei Aufnahme ihrer Tätigkeit 
Hauptamtliche Tätigkeit in der Schule (schulische Fachkräfte)•	 3

Kenntnisse über das Rote Kreuz, das JRK und seine Arbeit•	
Kenntnisse über die Aufgaben, Rechte und Pflichten einer Kooperationslehrerin/eines Kooperati-•	
onslehrers
Regelmäßige Fortbildung in Erste Hilfe	•	

1]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

2]  Die Ausbildung zur Erste-Hilfe-Ausbilderin/zum Erste-Hilfe-Ausbilder erfolgt nach den gültigen Richtlinien.

3]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für den Schulsanitätsdienst verantwortlich, da es sich grund-
sätzlich um eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren.

Die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 

Aufgaben		
Erste Hilfe leisten•	
Ordnungsgemäße Abwicklung des Einsatzes•	
Dokumentation von Einsätzen•	
Wartung und Pflege des Materials•	
Hinweisen auf und ggf. Beseitigung von eventuellen Unfallquellen•	
Mitarbeit im Rahmen des Schulsanitätsdienstes•	
Regelmäßige Teilnahme an Aus- und Fortbildungen•	
Zusammenarbeit im Team	•	

Mindestanforderungen	
Erfolgreicher Abschluss einer Erste-Hilfe-Grundausbildung (acht Doppelstunden) bei  •	
Ausbilderin bzw. Ausbilder der Ersten Hilfe
Persönliche Reife und Interesse an sozialem Engagement	•	

Empfehlung	
Teilnahme an JRK-Veranstaltungen (z. B. Wettbewerbe, Fortbildungen, Sanitätstage,  •	
JRK-Gremien1)

1]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

Materielle Ausstattung des Schulsanitätsdienstes 

Mindeststandards		
Ausstattung gemäß der Vorgaben des Gemeindeunfallversicherungsverbandes•	
Übungsmaterialien •	
Erste-Hilfe-Materialien für mobilen Einsatz•	
Mindestens ein Handbuch zur Ersten Hilfe für die gesamte Schulsanitätsdienstgruppe•	
Gelbe Schulsanitätsdienst-Westen als Erkennungszeichen•	
Ausweise für die Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter•	 1	

Empfehlung	
Unterrichtsmaterial: Heranführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe I•	
Arbeitshilfe zum Schulsanitätsdienst	•	

1]  Eine Anpassung der Ausweise an das Erscheinungsbild der neuen JRK-Mitgliedercard wird für all jene Landesverbän-
de empfohlen, die diese ihren Angehörigen anbieten.
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Die Streitschlichterinnen und Streitschlichter 

Aufgaben	
Streit schlichten•	
Einsatz für faire und gewaltfreie Konfliktlösung•	
Förderung der Kommunikation untereinander•	
Mitarbeit im Rahmen der Streitschlichtung•	
Regelmäßige Teilnahme an Aus- und Fortbildungen•	
Zusammenarbeit im Team	•	

Mindestanforderungen	
Erfolgreicher Abschluss der Streitschlichterausbildung•	
Neutralität•	
Verschwiegenheit•	
Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen Menschen•	
Einfühlungsvermögen•	
Authentizität	•	

Empfehlung
Teilnahme an JRK-Veranstaltungen (z. B. Seminare, JRK-Gremien•	 1)	

1]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen nur wenn sie Angehörige des JRK sind.

Materielle Ausstattung der Streitschlichterinnen und Streit-
schlichter 

Mindeststandards	
Fester Raum•	 1 
Abschließbarer Schrank zur Aufbewahrung von Protokollen und weiteren Materialien•	
Formulare zur Streitschlichtung (Protokoll, Regeln, Vertrag)•	
Arbeitshilfe Streitschlichtung•	
Ausweis		 •	

Empfehlung	
Eigener Raum für Streitschlichterinnen und Streitschlichter•	 2	

1]  Ein fester Raum ist ein Raum, der den Mitgliedern der Streitschlichtungs-AG zu bestimmten Zeiten für die Streitschlichtung 
zur Verfügung steht. Dieser kann zu anderen Zeiten aber auch von anderen Gruppen genutzt werden.

2]  Ein eigener Raum ist ein Raum, der nur von den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern genutzt werden darf und ihnen 
jederzeit zur Verfügung steht.

8.2.2 Streitschlichtung

Die Kooperationslehrerin/der Kooperationslehrer1

Aufgaben gegenüber den Streitschlichterinnen und Streitschlichtern: 
Zuständigkeit für die Aus- und Fortbildung von Streitschlichterinnen und Streitschlichtern •	
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht sowie Verantwortlichkeit gegenüber den Streitschlichterinnen •	
und Streitschlichtern
Belehrung der Streitschlichterinnen und Streitschlichter•	
Erstellung der Dienstpläne•	
Reflexion von Streitschlichtungen bei Bedarf•	
Hilfestellung bei Unsicherheiten rund um die Streitschlichtung•	
Weitergabe von JRK-Informationen/Angeboten•	
Vermittlung oder Sicherstellung der Vermittlung von Rotkreuzgrundsätzen und -inhalten•	
Information der Eltern der Streitschlichterinnen und Streitschlichter über die Kooperation mit dem •	
Jugendrotkreuz und den daraus entstehenden Rechten und Pflichten2

Ausstellung einer Bescheinigung, Vermerk im Zeugnis etc. über die Mitarbeit in der Streitschlichtung	•	

Aufgaben gegenüber der Schule:
Führen von Anwesenheitslisten•	
Bereitstellung der Materialien wie z. B. Formulare, Regeln etc.•	
Vertretung des Projekts innerhalb der Schule, des Kollegiums und der Schulgremien•	
Öffentlichkeitsarbeit•	
Gewinnung von weiteren Streitschlichterinnen und Streitschlichtern	•	

Aufgaben gegenüber dem Jugendrotkreuz:
Meldung der Zahl der Angehörigen der Streitschlichtungs-AG an den Kreisverband•	
Teilnahme an JRK-Treffen zum Erfahrungsaustausch•	
Kontaktpflege zum Verband•	

	
Empfehlungen in Bezug auf die Aufgaben: 

Begleitung der Streitschlichterinnen und Streitschlichter bei JRK-Veranstaltungen•	
Akquise weiterer Gelder für die Streitschlichtung•	
Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen•	 3

Werben für eine Angehörigkeit der Streitschlichterinnen und Streitschlichter zum Jugendrotkreuz	•	

Mindestanforderungen	
Erfolgreicher Abschluss einer Streitschlichterausbildung•	
Hauptamtliche Tätigkeit in der Schule (schulische Fachkräfte)•	 4

Kenntnisse über das Rote Kreuz, das JRK und seine Arbeit•	
Kenntnisse über die Aufgaben, Rechte und Pflichten einer Kooperationslehrerin/eines Koope-•	
rationslehrers	

1]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für die Streitschlichtung verantwortlich, da es sich grundsätzlich um eine 
schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren, wie z. B. außerschulische 
Fachkräfte.

2]  Diese Rechte und Pflichten sind abhängig vom Status der Streitschlichterinnen und Streitschlichter im Landesverband. Der 
Bundesverband empfiehlt die Angehörigkeit im Jugendrotkreuz für alle Streitschlichterinnen und Streitschlichter.

3]  Teilnahme an JRK-Gremiensitzungen, wenn sie Angehörige des JRK sind.

4]  Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrer sind für die Streitschlichtung verantwortlich, da es sich grundsätzlich um 
eine schulische Veranstaltung handelt. Sie können ihre Aufgabe aber auch an andere Personen delegieren.
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8.3 Leitsätze des Jugendrot-
kreuzes 

Die Leitsätze beschreiben das Selbstverständnis des 
Deutschen Jugendrotkreuzes und sind Grundlage  
unserer Arbeit. Sie wurden 1997 vom Bundes- 
delegiertentag verabschiedet und 1999 vom DRK-
Präsidium und dem DRK-Präsidialrat beschlossen.

1. Das JRK ist im Rahmen der Rotkreuz-Grund- 
sätze aktiv.

Menschlichkeit •	
Unparteilichkeit •	
Neutralität •	
Unabhängigkeit •	
Freiwilligkeit •	
Einheit •	
Universalität •	

2. Wir arbeiten zu den gleichwertigen Schwerpunkten:

Förderung des sozialen Engagements •	
Einsatz für Gesundheit und Umwelt •	
Handeln für Frieden und Völkerverständigung •	
Übernahme politischer Mitverantwortung •	

3. Wir im JRK treffen qualifiziert Entscheidungen:  
demokratisch, verantwortungsvoll und für jeden 
nachvollziehbar.

4. Das JRK übernimmt als selbstverantwortlicher Ju-
gendverband innerhalb und außerhalb des Verbandes 
die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche.

5. Das JRK ist als Rotkreuzgemeinschaft Bestandteil 
des DRK und leistet seinen Beitrag zur Sicherung der 
Zukunft im Zeichen der Menschlichkeit.

6. Das JRK trägt zur Förderung des Nachwuchses für 
das DRK bei und ist Quelle für Innovation moderner 
Rotkreuz-Kultur.

7. Das JRK engagiert sich für eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den anderen Rotkreuzgemein-
schaften.

8. Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen in  
altersgerechter Form mit den Methoden moderner 
Jugendarbeit ein umfassendes Mitwirken in der Rot-
kreuz- und Rothalbmond-Bewegung.

9. Geschlechtsspezifische Aspekte finden in den  
Formen der JRK-Arbeit ihre Berücksichtigung.

10. Die tragende Säule der JRK-Arbeit ist die Ehrenamt-
lichkeit. Bei der Koordination und Umsetzung arbeiten 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter konstruktiv und kooperativ zusammen.

11. Wir im JRK arbeiten mit sozialer und fachlicher 
Kompetenz. Diese wird durch Bildungsangebote 
qualitativ gefördert.

12. Die JRK-Arbeit bewegt sich in einem Spektrum 
von regelmäßigen Gruppenstunden über RK-Schul-
arbeit bis zum offenen Angebot.

13. Neben der dauerhaften Mitgliedschaft ist eine 
Mitarbeit und Teilnahme an zeitlich begrenzten und 
offenen Angeboten möglich.

14. Offene Kommunikation, Transparenz und gezielte 
Information nach innen und außen sind wesentliche 
Bestandteile unserer Arbeitsweise.

15. Das JRK versteht sich als lernende Organisation.
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